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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.2008

Norm

GmbHG §35 Abs1 Z6 letzter Satz

GmbHG §42 Abs1

Rechtssatz

Der Ausschluss des Gesellschafter-Geschäftsführers von der Vertretung der Beklagten im Anfechtungsverfahren gilt

auch für seinen Vertreter. Das kann auch nicht durch die Bestellung eines Rechtsvertreters umgangen werden. Es

kommt nicht darauf an, ob der Vertreter hinsichtlich der Ausübung seiner Vertretungsmacht instruiert wurde (ähnlich

zum Stimmrechtsausschluss gemäß §§ 114, 118 Abs 1 AktG bereits 6 Ob 28/08y und 6 Ob 98/08t).

Entscheidungstexte

6 Ob 158/08s

Entscheidungstext OGH 01.10.2008 6 Ob 158/08s

6 Ob 186/08h

Entscheidungstext OGH 06.11.2008 6 Ob 186/08h

Beisatz: Dass der selbständig vertretungsbefugte Geschäftsführer der Beklagten in deren Namen

Prozessvollmacht vor Einbringung der Anfechtungsklage erteilte, konnte den durch die Klageführung

hervorgerufenen Konflikt zwischen seinen Interessen als Geschäftsführer und Alleingesellschafter der Klägerin

und jenen der gleichfalls von ihm vertretenen Beklagten schon deshalb nicht verhindern, weil er sich als

Vollmachtgeber die jederzeitige Widerrufbarkeit der Prozessvollmacht vorbehalten hatte. (T1)
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